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GZ.: A 8 - 2/2006-12 Graz, 30. März 2006 
 
Abteilung für Verkehrsplanung, Voranschlags-, Finanz- und 
Haltestellenausbau (Gleisbauprogramm 2005), Liegenschaftsausschuss 
Adaptierungsmaßnahmen Conrad von 
Hötzendorfstraße; 
Nachtragskredit in Höhe von € 598.400,00 Berichterstatter: 
in der AOG 2006 .......................................... 
 
 

B e r i c h t  
an den 

G e m e i n d e r a t  
 
 
Mit den Beschlüssen des Gemeinderates vom 07. 07. 2005, GZ: A8-K 68/2005-1; A8-K 
69/2005-1, und vom 01. 12. 2005, GZ: A8-K 69/2005-2, wurden mit der Grazer Stadtwerke 
AG Finanzierungsverträge in Höhe von € 433.000,00 und € 196.500,00 für den Ausbau von 
Straßenbahn-Haltestellen, die Errichtung von Wartehäusern und Adaptierungsmaßnahmen 
in der Conrad von Hötzendorfstraße abgeschlossen. Die Stadt Graz verpflichtet sich damit 
zur Leistung von Gesellschafterzuschüssen in Höhe von € 629.500,00, die gegen Nachweis 
der Inangriffnahme der Baumaßnahmen und nachfolgender Rechnungslegung entrichtet 
werden. 
 
Finanzielle Vorsorge wurde dafür in der AOG des Voranschlages 2005 auf den FiPossen               
5. 61200.002300 „Straßenbauten Conrad von Hötzendorfstraße“ und 5.61200.775500 
„Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen“ (DKR BD021) getroffen. Durch die späte 
Rechnungslegung der Grazer Stadtwerke AG konnten die vereinbarten Beträge nicht mehr 
im Haushaltjahr 2005 zur Anweisung gebracht werden. 
 
In der AOG des Voranschlages 2006 findet lediglich der Betrag von € 31.100,00 Bedeckung. 
Es besteht ein zusätzlicher Bedarf der nicht verbrauchten Kreditreste des Vorjahres in Höhe 
von € 598.400,00.  
 
Es wird vorgeschlagen, in der AOG des Voranschlages 2006 die Fipos 
 
5.61200.775510 „Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen, 
                                  Conrad von Hötzendorfstraße 
                                  (FiStl: 1008)“ mit  € 321.000,00 
 
neu zu schaffen und die FiPosse 
 
5.61200.775500 „Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen“ 
                                 DKR BD021 um € 277.400,00 
und  
 
6.61200.346000 „Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen“ 
                                 um € 598.400,00 
 
zu erhöhen. 
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Der Voranschlags-, Finanz und Liegenschaftsausschuss stellt den  
 
 

Antrag, 
 
 
der Gemeinderat wolle gemäß § 95 Abs. 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl. 
130/1967 i.d.F. LGBl. 32/2005 beschließen: 
 
In der AOG des Voranschlages 2006 wird die FiPos 
 
5.61200.775510  „Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen, 
                                  Conrad von Hötzendorfstraße“ 
                                  (FiStl: 1008) mit  € 321.000,00 
 
neu geschaffen und die FiPosse 
 
5.61200.775500 „Kapitaltransferzahlungen an Unternehmungen“ 
                                 DKR BD021 um € 277.400,00 
und  
 
6.61200.346000 „Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen“ 
                                 um € 598.400,00 
 
erhöht. 
 
 
Die Bearbeiterin:  Der Abteilungsvorstand: 
 
 
(Rosemarie Pichler) (Mag. Dr. Karl Kamper) 
 
 

Der Finanzreferent 
 
 

(Stadtrat Mag. Dr. Wolfgang Riedler) 
 
 
Angenommen in der Sitzung des Voranschlags-, Finanz und Liegenschaftsausschusses am 
............................... 
 
Die Vorsitzende: Die Schriftführerin: 
 
 
 
 


